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Ehe lıght?

Die Streichung des staatlıchen Verbots eıner kiırchlichen Voraustrauung

Als 1im Julı 2008 bekannt wurde, da{ß 1b Januar 2009 1n Deutschland die Pflicht ZUIT:

vorgängıgen Zivilehe aufgehoben 1st, dıe Reaktionen unterschiedlich. Auf der
einen Seıite wurden Stimmen laut WwIe: Die Pflicht ZUuUr Zivilehe 1St abgeschafft! Kul-
turkampf 1ade! Endlich 1STt die kırchliche Eheschließung auch gesellschaftlich aufge-
GLLOF un damıt 1m Bereich der Ehe eın Sıeg der Religionsfreiheit errungen! der
Wunderbar, jetzt ann iıch MI1r künftig die Scheidungskosten sparen! Wıe gZutL, da{ß CS

jetzt auch eine „Ehe light“ oıbt ohne jeglichen zıvilrechtlichen Folgeballast! Von
anderer Seıite wurde nachgefragt: Wırd damıt künftig die kırchliche Eheschließung
auch für den zıvilen Bereich anerkannt? Und 1St das umgekehrt auch der Fall? Ist das
nıcht eiıne kleine Revolution 1m Verhältnis VO Staat und Kirche? Warum reagıeren
die beıden oroßen Kırchen zurückhaltend auf die Neuerung? Welche Auswirkun-
SCnh hat das CUu«C (sesetz 1mM Alltag? Was 1St eigentlich wiırklıch geandert worden?

Solche Fragen werden seither immer wıeder gestellt. S1e belegen, da{ß die Neu-
regelung 1n der (katholischen) Bevölkerung Unklarheit und Unsıicherheit ausgelöst
hat Das 1St nıcht verwunderlich angesıichts der dıskreten, Ja fast stillschweigenden
Retorm der entsprechenden Bestimmungen des Personenstandsgesetzes

„Man hätte können, da{fß dıe Beseitigung eines tradıtionellen Zankapftels zwıschen
Kırchen un Staat 1m Parlament intens1ıv beraten worden ware un MIt oroßem publizıisti-
schem Autwand als polıtischer Fortschritt gefelert würde. Der Blick 1n die Materı1alıen 7458

PStG zeıgt indes, dafß der Wegtall des Verbots kırchlicher Voraustrauung be] den Be-
r atungen keıine enneNsSswert Rolle spielte. Die Begründung um Kegierungsentwurf wıd-
mMeTt der Sache eiınen leinen Absatz.“1

Darın wiırd zunächst erklärt, da{fß die Regelung der vorgangıgen Pflichtzivilehe
zumındest 1mM Verhältnis den beiden großen Kırchen keine praktische Bedeutung
mehr habe Im Anschlufß daran wırd betont, da{ß 1L1UT durch die standesamtliche
Trauung eıne Ehe 1mM Rechtssinn begründet werden kann, weshalb ıhr ein Vorrang
VOTr eiıner kırchlichen Irauung oder sonstigen relig1ösen Feierlichkeit zukommt2.
Völlig Recht wırd diesen Ausführungen krıtisiert, da{fß S1e ischıet sınd

Denn »” yeht nıcht darum, ob überhaupt eın eherechtliches Band entsteht, sondern ob
VO Staat 1n seimem Rechtsbereich anerkannt wiırd. Und geht auch nıcht den ‚Vorrang‘
der standesamtlichen Trauung, sondern darum, welcher Eheschließungsvorgang die Ehe-
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wırkungen des staatlichen Rechts auslöst. Weder der FEhe- noch der Rechtsbegritff stehen 1m
Monopol des Staates.“ >

Angesichts dieser „Schieflage“ ISTt CS überraschender, da{fß 1n den Beratun-
SCH des Bundestags keıine Parte1 diesen Punkt weder schriftlich och mündlıch
gesprochen b7zw. beanstandet hat*? Die Schieflage WAar offensichtlich nıcht aufgefal-
len )as ann auf viele Ursachen zurückzuführen se1n. 1ne davon Ikönnte das
mangelnde Bewulfstsein ber die Je eıgene un!: orundsätzlich unterschiedliche Be-

deutung der kirchlichen un: standesamtlichen Irauung se1ın, die beachten un:
für eıne sachgerechte Würdigung maßgebend 1St

Keıine Ehe ohne kırchliche Irauung

Se1it dem 16. Jahrhundert oilt 1ın der katholischen Kırche der Grundsatz, da{fß eıne
vultıge Ehe Christen VO Ausnahmesituationen abgesehen 11UTr durch den
Eheschliefßungsakt 1ın der katholischen Kırche, der kırchlichen Irauung, zustande-
kommt. Die naheliegende Fraze; dıie Pflicht Z kırchlichen Irauung ber-
haupt eingeführt worden 1St un:! das ErSstT bzw. gerade 1mM Jahrhundert SC
schehen 1St, beantwortet eın Blick 1ın die Geschichte der katholischen Kirche.

In den ersten Jahrhunderten der Kırche lebten die Chrısten als Minderheıt
den Heiden zeıtwelse als verfolgte Minderheıt. In dieser trühen eıt der Kır-
che hatten die Chrıisten deshalb die Überlebenspraxıis entwickelt, ıhr Leben
tühren WwW1e€e die anderen, 6S aber mi1t dem christliıchen Geılst durchdringen. Fur die
Ehe bedeutete das, da{fß auch die Christen ach dem Brauch der Famiuılie un des
Volks SOWI1e ach den (sesetzen des Staates heıiraten, 1es 1aber 1n dem Bewußfßtsein
u  =) WEe1 auf Christus Getaufte, die die Ehe schliefßßen, siınd 1n Christus verbunden,
sınd Abbild se1nes Liebesbundes miıt der Kırche. Das W arlr 1ın dieser eıt Eheliturgie

Nach den (sesetzen des römiıschen Staats wurde die Ehe durch dıe beiderseıtige
Wiıllenserklärung der Brautleute begründet ach dem Grundsatz: „Die beiderseıitige
Wıllensübereinstimmung macht die Fhe“ (consensus facıt nuptıias), die rechtlich
gesehen als Vertrag, nämlich als Ehevertrag, qualifiziert wurde. Dieser Ehevertrag,
der 1m Rahmen eıner Familienteier geschlossen wurde, WAar für dıe Chrıisten
gleich das Fhesakrament. IIdenn ach ıhrer Glaubensüberzeugung hat Jesus hri-
STUS die Ehe AL Sakrament erhoben.

Mıt dem Erstarken der Kırche JAHT Staats- un Weltreligion wuchs das pastorale
Interesse der Fhe Das tührte ab dem vierten Jahrhundert Z Entwicklung eiıner
Art kirchlichen Liturgie, die sıch zunächst eintach den famılıären Zeremonıien
gesellte. diesem Zeitpunkt T4 die Chrısten angehalten, be]l ıhrer Ehe-
schliefßung dreierle1 beachten: die staatliche, famılıiäre un kirchliche Regelung.
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Die staatliıche Regelung WAar die einfachste. Denn Jer valt der römische Grund-
SaLZ, da{ß dıe Ehe allein durch den Austausch der Konsenserklärung der Brautleute
zustandekommt.

Di1e famiıliären Bräuche aAiCe1ll VOTr allem durch die germanıschen Volksrechte be-
stimmt. Danach vollzog sıch die Eheschließung 1n mehreren Phasen, nämlıch: der
Verlobung (Konsenserklärung), der Dotatıon (Übergabe der Brautgabe durch den
Bräutigam den Brautvater) un: der Irauung (Übergabe der Braut durch den
Brautvater den Bräutigam).

Diıe bırchlichen Bräuche entwıckelten sıch VO Rat des Ignatıus VOIl Antıiochien
(gestorben u  3 17); VOTL der Eheschließung die Gutheißung des Bischofs einzuholen

W as immer darunter verstehen 1sSt hın der Erteilung des Ehesegens
Gebet und Handauflegung 1im Gemeindegottesdienst be] Tertullian (GCA 160—-220)
und 1n den römischen Sakramentaren.

Mıt der kirchlich erwünschten Ehesegnung War der Ansatzpunkt für die weıtere
Entwicklung gegeben, namlıich für das Verschmelzen der tamılıiren Rıten 1n die
kırchlichen. Da ach germanıschem Volksrecht die Eheschließung autf einem Öffent-
lıchen Platz stattfinden mußßste, un: da 1m Anschlufß die Eheschließung die Ehe
1n der Kırche werden sollte, lag mehr als 1LL1UTr nahe, schon den Ehe-
schliefßungsakt V“ONY die Kırchentür verlegen. Weıl ferner der Geistliche bereıts be]
der Trauhandlung VOT: der Kirchentür anwesend W dl, übernahm in allmählich auch
die Raolle des Brautvaters, näamlıch dıe Eheschließung vorzunehmen. Als etzter
Schritt wurde schliefßlich der Eheschließungsvorgang 1n die Kırche verlegt.
Damıt W ar das, W as e1InNst prıvat un: tamılıiär W dl, sehr schnell lıturgisch und anO-
nısch veworden. So schrieb bereıts das Vierte Laterankonzil (1215) eıne SC
regelte Trauungsliturgie als „verpflichtend“ VO  Z

Verpflichtend heißt diesem Zeıtpunkt allerdings och nıcht ZILT: Gältigkeit,
sondern £NUr. ZALT: Erlaubnis verpflichtend. Diese Unterscheidung 1sSt wichtig; denn
solange die kırchliche Regelung 11UTr ZUT Erlaubnıis verpflichtend WAal, reichte CS ZUur

Gültigkeit, das staatlıche Prinzıp einzuhalten, namlıch da{fß der Ehekonsens die Ehe
begründet. Eın solcher Ehekonsens konnte 1n der Offentlichkeit abgegeben WT1 -

den, 1aber auch nıchtöffentlich, L1Ur zwıischen dem Brautpaar, erfolgen, also 1m Ver-
borgenen, heimlich statttinden. Mıt der Möglıchkeıit, die Ehe auch nıchtöffentlich

schließen, kam G ZUuU Problem der SOgCENANNTLEN „klandestinen“ Ehen Das
LEn jene Ehen, die ohne öffentlichen Konsensaustausch, oft auch den Wıillen
der Eltern, veschlossen wurden, un deshalb auch aut die gleiche prıvate Weise WwI1e-
der gelöst werden konnten. Durch diese klandestinen Ehen entstanden orofßse
z1ale Mißstände dergestalt, da{fß Ehemänner ıhre Frauen und Famılien eintach VCeI-

ließen mıt der Behauptung, nıe mı1t dieser Lal verheıratet SCWESCH se1n,
während die Frauen die „heimliıch“ stattgefundene Eheschließung nıcht ach- b7zw.
beweisen konnten. Aufßerdem untergruben die klandestinen Eheschließungen die
kırchliche Lehre V der Unauflöslichkeit der Ehe, da nıcht nachzuprüten WAal, ob
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eıne FEhe bestand oder nıcht:; kam 65 ın dieser eıt wirklichen Eheauflö-
SUNSCH und Doppelehen.

Um diese MifSstände abzustellen, schärfte die Kırche das Verbot klandestiner
Eheschliefsungen ımmer mehr eın un stellte solche heimlichen Eheabschlüsse
ter schwere Straten, ylaubte aber gleichzeıtig lange Zeıt, diese Ehen dennoch als
gültig ansehen mussen, da ach allgemeıiner Überzeugung die Gültigkeıit der
Ehe alleın durch den ehelichen Wıllen Zzweler ehefähiger Partner begründet wurde.
och weıl alle diszıplinären Ma{fißSnahmen ohne Wırkung blieben un: die MifS-
staände VOT allem die soz1alen MifS$stände überhandnahmen, kam die Kırche
dem Entschlufß, der „Seuche der klandestinen Ehen“ 1LLUT och dadurch beikom-
LLECIN können, da{ß sS1e alle geheim bzw. klandestıin geschlossenen FEhen für ungZÜL-
t19 erklärte. Diesen Entschlufß taflßte die Kırche auf dem Konzıil VO TIrıent 1545—

ındem S1e tolgendes testlegte: Die Eheschliefßsung jedes Chrısten, der seıne
Ehe nıcht 1n der VO Konzıil vorgeschriebenen Oorm eingeht, wırd ab sotort als
ungültıg betrachtet.

Selit dem Konzıil VO TIrıent schreıibt dıe katholische Kıiırche VOL,; da{fß eıne FEhe-
schließung iıhrer Mitglieder aufßer 1in eıner Notsıtuation 11UT annn als kirchlich
guültıg betrachtet wırd, WE die ehebegründende Wiıllenserklärung des Brautpaares
1n eıner bestimmten orm abgegeben wırd, nämlıch auf Befragen eines kırchlichen
Amtstragers und VOT 7we!l Zeugen. Diese Vorschrift erd als (kanonische) Orm-
pflicht bezeichnet. Sıe beinhaltet die el Flemente: erstens auf Befragen eınes Lrau-

ungsberechtigten Amtstragers der katholischen Kıirche (aktıve Eheassıstenz) erfolgt
zweıtens dıe wechselseıtıge Kundgabe des Ehewillens des Paares, un! ZW ar drıittens
1n Anwesenheıt 7weler Zeugen. Prinzipiell 1St jedes Brautpaar, be1 dem mındestens
eın Partner katholisch Ist, verpflichtet, siıch kıirchlich "rauen lassen, wenngleıch CS

auch etliche Ausnahmeregelungen (Z:5 Abtall VO der Kırche 1mM Formalakt, NDSt=
eheschließungsform) un: Befreiungsmöglichkeiten (z bekenntn1is- un:! relig10ns-
verschiedene Eheschliefsung) o1bt (C 1108 1n Verbindung mı1t 1E E GIECA985).

Keıine kırchliche Irauung ohne vorherıige 7ivilrechtliche Eheschliefsung

Hätte 6r nıcht die Kırche gegeben, hätte 65 ber Jahrhunderte keine (Rechts-)
Ordnung tür die Ehe gegeben. Denn das kırchliche Recht hatte sıch mı1t der Verbrei-
Lung un! Institutionalısıerung des Christentums 1m Altertum kontinuierlic ent-

wickelt. Die weltliche Rechtspflege wurde dagegen durch den Untergang des
weströmischen Reichs 1m Jahr 476 tür lange elit unterbrochen, da ach der Völker-
wanderung (um 375—-568) während des Mittelalters ZW alr eıne Vielzahl
kleiner Staatengebilde entstanden, die sıch 1aber gegenselt1g bekämpften un keinen
dauerhaften Bestand hatten. Daher W ar auftf der weltlichen Seıte der Autbau eıner
beständıgen Rechtsordnung zuL WwW1e€e unmöglıch. Vor allem für den Bereich der
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Ehe wurde diese Lücke VO der Kırche geschlossen. Das ZESAMLE Eherecht des Mıt-
telalters 1St ein kırchliches Eherecht. rst miıt dem Wıedererstarken der Territorial-
DAMLECN Wendepunkt des Miıttelalters ZUur euzeıt konnten auch staatlıche
Rechtsbestimmungen VO dauerhaftem Bestand erlassen werden.

Nachdem der moderne Staat entstanden W al und die Epoche der Aufklärung be-
SAMN, wurde die Tatsache der kırchlichen Pragung des Rechtslebens als nıcht mehr
zeıtgemals bewertet und auf eiıne Änderung gedrängt. Maßgeblich dafür WAar die
Auftassung der Aufklärung VON der Glaubens- un: Gewissenstfreiheıit, durch die
die jahrhundertelang selbstverständlich ANSCHOMMEN Identität VO christlicher
(Ehe-)Auffassung und allgemeinem Bewußflßtsein ZUI: Pluralismus der (Ehe-)An-
schauungen zertiel. Weil 1U jede(r) frei se1ın sollte bzw. für frei erklärt wurde,
christlich bzw. kırchlich denken und handeln oder nıcht, mufißte die allge-
meıngültige (Ehe-)Ordnung umgestaltet werden, da{ß S1e auch die Zustimmung
der nıchtkirchlich enkenden Bevölkerung tand, mu{fßste also SOZUSARCH „verwelt-
lıcht“ werden.

Be]l dieser Umwandlung der Eheordnung wurde aber gerade der Forderung ach
Gewissenstreiheit nıcht bzw. 11U einselt1g Rechnung eLragen,; ZW ar wurde die (35
wiıssenstreiheit der Nıchtkirchlichen gegenüber der Kırche dadurch gewährleistet,
da{ß weltliche Rechtsinstitute eingerichtet wurden, die (Jew1ssens- un Kultustrei-
elıt der Kırchlichen vegenüber dem Staat wurde 1aber 1n keiner Weıse berücksich-
t1gt, eLtwa durch das Bestehenlassen der kırchlichen Rechtseinrichtungen als den
weltlichen gleichberechtigten Körperschaften”. Denn der A dS Gesetzgeber des
Eherechts, der moderne und aufgeklärte Staat; hat die weltlichen Rechtsinsti-
FEutfe nıcht 11UTr als Wahleinrichtungen tür alle nıcht- der antıkirchlichen Personen
eingesetzt, W ds dem Aspekt der Gewissenstreiheit vollkommen verecht vgeworden
ware, sondern als die einzıgen Rechtsinstitute überhaupt, die tortan für alle Bürger
un Bürgerinnen verbindliıch Damıt hatte der ME E Staat auch die kırchen-

Bevölkerung dem verweltlichten Eherecht unterworten.
iıne Stutze tand dieses staatliıche Vorgehen 1m reformatorischen Anliegen, die

Ehe entkirchlichen. Denn die lutherische Charakterisierung der Ehe als eın
„außerlich weltlich Dine+2, mıiıt der Martın Luther und die Reformation die Sakra-
mentalıtät der Ehe un den damıt verbundenen Jurisdiktionsanspruch der katholi-
schen Kırche ber alle Ehen VO Getauften ablehnten, annn gleichsam als Einlei-
tung der Forderung ach Verweltlichung des FEherechts betrachtet werden, auch
WECLLN Luther „ Welt* nıcht Profanes, sondern die Schöpfung CGottes V K

stehen wollte
Fur den Staat xab CS tortan 1L1UT och die FEhe ach staatlıchem Recht, weıl 11UTr eıne

VO jeder relig1ösen Bindung velöste Ehe der geforderten Freiheit des GewI1lssens
entsprechen an Zur Durchsetzung dieses Ziels erklärte 1U der staatlıche (a
setzgeber, da{fß dıe Ehe bzw. der Ehevertrag nıcht mehr 1n der Kırche yeschlossen
wırd, sondern VOT einer staatlichen bzw. weltlichen Behörde. Was dıe Kıirche VOI-
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schreıibt und W as 1n der Kırche anläfßslich eıner Eheschliefsung geschieht, 1sSt rechts-
unerheblich, 1St lediglich eıne fromme Zeremonıe, die Sakrament ZCNANNL werden
kann, nıcht aber der Abschlufß eines gültıgen Ehevertrags. Damıt TE ANLE der Staat
die beiden bisher zusammengehörenden Elemente des einen Instıtuts Ehe 7We]1
verschiedenen, voneınander getrennten Bereichen, namlıch Z dem ach staatlı-
chem Recht yültıg geschlossenen Vertrag un dem ach bırchlichem Recht voll-
ZOZCNCNHN Sakrament: Rechtsgültigkeit wurde 1L1UT dem Vertrag zuerkannt, während
dem Sakrament keinerle1 Rechtstunktion zukam. Die Ehe WAar einem reın bür-
gerlichen Vertrag yemacht worden, dem das Sakrament als rechtsunerhebliches Be1i-
werk tolgen konnte.

[)as 1ST die Geburtsstunde der standesamtlichen Irauung, dıe ach dem Vorbild
der kirchlichen Irauung un: zugleich als deren Gegenbild konzipiert 1St Die
Pflicht ZULT: kırchlichen Irauung Wl‚ll"d€ ErSeIzZt durch dıe Pflicht FAUE staatlıchen bzw.
7zıvıilen Irauung. DDas Ergebnis W alr dıe Pflichtzivilehe, dıe auch als Zwangszıvılehe
oder obligatorische Zivilehe bezeichnet wiıird der A0 eıner anderen Perspektive
tormuliert:

SO W alr „der viel gelästerte Zwang ZUur kırchlichen Irauung durch den ZU!r bürgerli-
chen Eheschließung EB (worden), eINZIg A4aUS ngst des Staates, könnte durch welses
egnugen mıt der Wahlzivilehe, deren Eınführung ıhn die bekenntnismäfsigen Unter-
schiede seiner Bevölkerung wa zwıngen können, se1ın FEinflu(ß auf die Ehe durch denjenıgen
der Kirche geschmälert werden. Dıie Pflichtzivilehe 1st überall das Ergebnis kırchenteind-
licher 5Systeme un: Strömungen: 1ın Frankreich der Französischen Revolution, iın Deutsch-
and des Kulturkampftes, den der Liberalismus führte, 1n ÖOsterreich des totalıtären national-
soz1ialıstıschen Regimes, 1n der Ischechoslowakej linksradikaler Strömungen. ”

Der konkrete Schritt der Verweltlichung wurde 1579 1n Frankreich durch die
Ordonnanz VO Bloıs ZESETZL, 1n der die triıdentinıische Eheschließungstorm als at-
liches (zseset7 erlassen und der der Ehe assıstıierende Geistliche staatliches Recht
und staatliıche Weıisungen gebunden wurde In einem weıteren chritt wurde dann
der kırchliche durch eiınen weltlichen Amtsträager CHSCUZU damıt W ar die Zwangs-
zıyviltrauung geschaffen, die 1m Zug der Französischen Revolution 1797 eingeführt
und 1803 als eINZIS mögliche Eheschließungstorm 1n den ode c1ıvil übernommen
wurde D1iesem tranzösıschen Beispiel tolgte anderem auch das Deutsche
Reich und führte ebentalls, 1mM Zusammenhang mıt der oroßen Konfrontation ZW1-
schen Staat un katholischer Kıiırche während des SOgENANNLEN Kulturkampfes 1855
dıe Ziviltrauung als die 1m SaNzZCH Reich einheitlich und ausschliefßßlich geltende
Oorm der Eheschliefsung e1n. aSf. der ZESAMLE europäische Rechtskreis übernahm
die Einrichtung der Zwangsziviılehe: Holland (1833) Belgien (1830) Italien (1866)
chwe17z 874), Ungarn (1 894), Ostblockstaaten Spanıen (1931) und andere.
Heute besteht die Ptlichtzivilehe 1n DahlzZ Miıttel- und Usteuropa, in den meısten
suüdamerıkanıschen Staaten SOWIe 1n mehreren Ländern Atfrıkas und Asıens.
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Um der Gefahr entgehen, da{fß die selt Jahrhunderten die kırchliche Irauung
als ehebegründenden Akt gewÖhnte Bevölkerung die GCUe Vorschriuft nıcht beach-
tet und eintach das Standesamt meıdet, wurde 1n Frankreich un: Deutschland das
staatlıche Eheschließungsmonopol och dadurch verstärkt, da{ß be] der Regelung
der Modalitäten des Eheschließungsvorgangs VOT dem staatlichen Standesbeamten
der kıirchliche Amtsträger explizit verpflichtet wurde, eıne kırchliche Irauung erst
nach erfolgter standesamtlicher Irauung vornehmen dürten. Die Zwangszivılehe
W alr damıt einer vorgängıgen Zwangsziıvılehe verschärft worden. Jeder kırchli-
che Amtsträger, der sıch nıcht die Regelung der vorgängıgen Zwangszivılehe
hielt, nıcht auf die Reihenfolge VO staatlicher und kırchlicher Irauung achtete
un! ZU Beispiel elıne kırchliche “OY der standesamtlichen TIrauung vornahm, ZOg
sıch eıne Geldstrafe bıs 300 Mark oder eiıne Gefängnisstrafe bıs dre1 Onaten
Z lediglich eine lebensgefährliche Erkrankung oder eın schwerer sıttlicher Not-
stand gestattete das Außerachtlassen der Reihenfolge. In Deutschland wurde diese
Vorschriuft CrST MmMI1t dem Zurücktreten der kırchentfeindlichen Haltung 1n der eIt
ach dem / weıten Weltkrieg entschärft; der daftür ma{fsgebliche Paragraph 67/ des
Personenstandsgesetzes wurde dahingehend modifıizıert, da{ß eın Verstofß SCR die
staatlıche Voraustrauung TAELT: och eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die insofern
als eıne einmalıge Besonderheit bezeichnet werden mufß, als S1€e keine Androhung
einer Geldbuße enthält un damıt aum noch VO praktischer Bedeutung ist?.

Keın Ehesakrament ohne kırchlichen Ehevertrag
Dieser Entwicklung, dıe Ehejurisdiktion den Staat abgeben mussen, versuchte
die Kirche 11U durch die Gleichsetzung und (absolute) Untrennbarkeit VO Sakra-
mMent un! kırchenrechtlich gültıgem Ehevertrag entgegenzuwırken, da{fß tortan das
Einhalten der kırchlichen Eheschließungstorm nıcht mehr mıt dem notwendıgen
Offentlichkeitscharakter eiıner Eheschließung begründet wurde, sondern mı1t der
Gleichsetzung VO Ehevertrag un: FEhesakrament.

War mehr oder wenı1ger A4US der Not geboren, dart diese VOLSCHOININEN Gleich-
SCELZUNG VO Vertrag und Sakrament aber nıcht 11UTr 1n dem Sınn einer blofßen
Schutzbehauptung die Ansprüche des Zivilrechts b7zw eınen drohen-
den Funktionsverlust der Kirche verstanden, sondern mu{ß auch als Dorge das
Heıilsgut der Ehe gesehen werden. Denn die moderne Staats- und Rechtsauffassung
des Ehevertrags als Vertrag reın posıtıven bürgerlichen Rechts bedeutete nıcht 1L1UTLr

eine Loslösung des Ehevertrags VO der rel1g1ösen, sondern auch VO der ur-
rechtlichen Dimensıion der Ehe Dies aber hätte wıiıederum ZUr Folge yehabt, da{fß die
Ehe der freien Verfügungsgewalt des Staates un damıt dem willkürlichen Zugriff
des Menschen ausgelıefert SCWECSCH waäre 9 Gegen diese möglıche Gefährdung der
Ehe 1St die Lehre VO der Untrennbarkeit VO Vertrag un Sakrament gerichtet, 1N-
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dem S1C will, da{fß die sakramentale un damıt implızıt auch die naturrecht-
lıche Wirklichkeit der Ehe nıcht EerPst dem bürgerlich-rechtlichen Vertrag hınzuge-
fügt werden kann, sondern da{fß die gegenseltige Ehewillenserklärung, also der Ver-
tragsakt selbst, die (naturrechtlıich) gültıge un be1 Christen aufgrund ihrer Tauftfe
aufßerdem och sakramentale Ehe begründet. DDas 1STt die Sınnspitze der These VO  =

der Untrennbarkeıit, un: nıcht eLwa die Aussage, da{fß sıch das Wesen der sakramen-
talen Ehe 1mM Ehevertrag erschöpfe.

Im gleichen Ma{fs, WwW1e der Staat den 71 vı] geschlossenen Ehevertrag als eINZ1e
rechtserheblichen Eheschliefßsungsakt erklärte, verkündete die katholische Kirche
den kırchlich geschlossenen Ehevertrag, mi1t dem zugleich das Ehesakrament
empfangen wırd, als eigentliıchen Eheschließungsakt. Daher verlangt die katholi-
sche Kirche bıs heute VO ıhren Mitgliedern, da{ß S1e den Akt der zıvilen Irauung
mehr oder wenıger ber sıch ergehen lassen, die zıvilrechtlichen Wırkungen
dieses Rechtsakts erlangen, den eigentlichen Eheschließungsakt aber 1mM Rah-
INeN der kırchlichen Irauung setzen1l. [Das beinhaltet die (implızıte) Aufforde-
rung, dıe be] der standesamtlıchen Irauung gegebene Ehewillenserklärung nıcht
1n dem gleichen Sınn verstehen WwWI1e die Ehewillenserklärung be] der kırchli-
chen Irauung, dıe die eINZIE wahre Ehewillenserklärung un damıt den einzıgen
ehekonstitutiven Akt darstellt L Diese Auffassung vertrıtt die katholische Kirche
bıs heute (€ 1055 1ın Verbindung MI1t 1108% GCIC), weshalb eıne zıivilrechtlich
gveschlossene Ehe VO wenıgen Ausnahmen abgesehen!? nıcht als kırchlich
gültige Ehe anerkannt wırd

Keıine staatlıche Koppelung VO standesamtlicher un kırchlicher Irauung
Ursprüngliıch als Kampfmuttel des Staates kırchliche Machtansprüche eINgE-
tührt, 1St die vorgängıge Zwangszıviılehe 1n Deutschland schon lange eın 'Thema
mehr, das das Verhältnis zwischen Kırche un: Staat belastet. Wurde ehemals 1n Kır-
che un: Theologie diskutiert, ob eıne Verletzung des Grundrechts der Religi0ns-
treiheit (CArt GG) vorliegt, WEeNN die Ausübung der Religion (hıer der kırchlichen
Irauung) eine zeıitliche Maisgabe des Staates gebunden wırd r hat sıch die Re-
gelung der vorgängıgen Zwangszıvilehe inzwıischen offensichtlich VO ıhrem antı-
kırchlichen Kontext efreıt und 1St auch VO den Kırchen un ıhren Mitgliedern als
siınnvolle Regelung akzeptiert. sıch diese Akzeptanz mangels Alternatiıven her-
ausgebildet hat oder aut einer orundsätzlıchen Überzeugung beruht, wırd die Pra-
NS der kommenden Jahre erwelsen. IDenn aAb Januar 2009 1st die Pflicht 7800 VOTI-

gängıgen Zwangszıvilehe 1ın Deutschland aufgehoben. Dann ex1istlert keine
staatlıche Vorschrift mehr ber die Reihenfolge VON zıviler und kırchlicher TIrau-
ung Damıt verbunden 1STt die Möglıchkeit, da{ß künftig kırchliche Eheschließungen
auch ohne vorherige standesamtliche Irauung möglıch sind

10
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Demzufolge können Brautpaare künftıig erstmals zwıschen rel Alternativen
wählen: S1e können klassısch sowohl] z1v1] WI1e€E kırchlich heiraten, PIULT: z1v1] heiraten
und aut die kırchliche Eheschließung verzichten oder eben neuerdings umgekehrt:
11UTFr kırchlich heiraten ohne zıvıle Eheschließung. Wer künftig also 11UT kırchlich
heiraten will, dart das Cun, MuUu sıch aber darüber 1m klaren se1n, da{fß (AT: damıt z1v1il-
rechtlich (weıterhın) als unverheiratet oilt. Konkret bedeutet das Reın kırchlich
Verheiratete zıehen keine Steuervorteıle AaUS ıhrer kırchlichen Eheschließung, be-
ogründen keine Zugewıinn- und Gütergemeinschaft, können ıhren kırchlichen Ehe-
partner weder beerben och aut Unterhalt verklagen. S1ıe können auch VOTr Gericht
nıcht das Zeugnisverweigerungsrecht >  T ihn/sie geltend machen und besitzen
keinerle1 Rechte be1 der Totensorge oder be1 der Organtransplantatıion. S1e können
keinen gemeınsamen Famıiıliennamen tıragen un AaUuSs der Ehe hervorgehende Kınder
gelten staatlıch als unehelich. Es bedeutet aber auch umgekehrt: Durch eiıne reıin
kırchliche Heırat können Paare spater eventuell antallende Scheidungskosten Spa-
LE un: andere mı1t eıner staatlıch gültıgen Ehe verbundenen Nachteile vermeıden.

Somıit 1St klar Miıt der Reform des Personenstandsgesetzes 1St keineswegs die
Zivilehe abgeschafft worden, Ja nıcht einmal eine AÄnderung 1mM staatlıchen Eherecht
VOISCHOTILIN worden, sondern CS sınd lediglich 7Wwel Ordnungsvorschriften 1im
Hınblick aut die Religionsgemeinschaften gestrichen worden: der zeitliche Vorrang
der zıvilen Trauung VOTL der kırchlichen Irauung und die Ordnungswidrigkeit be]
Miıßachtung dieses zeıitlichen Vorrangs. Begründet wırd diese Streichung mı1t der
(inzwıschen) mangelnden Relevanz dieser Vorschriften 1n der Praxıs und damıt
verbunden der unnötıgen Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts der eli-
ox10Nsgemeınschaften 1

Wer gyeglaubt hat, die beiden oroßen Kıirchen 1n Deutschland würden diese Neu-
regelung 1mM Verhältnis VO standesamtlicher und kırchlicher Irauung begrüßen,
vielleicht als S1eg der Religionsfreiheit bejJubeln, wurde elınes Besseren belehrt.
Ihre Stellungnahmen tielen alles andere als pOSI1tIV AaUS, S1e warnten vielmehr VOT

IUlusionen und Leichttertigkeıt. Denn rechtlich vesehen, oalt: Wer 1L1UT kırchlich
bzw. ach dem Recht seıner Religionsgemeinschaft heıratet, beraubt sıch selbst des
staatlıchen Schutzes der FEhe Und AaUS anthropologisch-theologischer Sıcht werden
mı1t einer 1LL1UT kirchlichen Irauung die beiden ZW ar voneınander unterscheiden-
den, 1aber nıcht trennbaren Diımensionen der Ehe, nämlıch die bürgerlich-rechtliche
und die relig1ös-sakramentale, auseinandergerıssen, da{fß die Ehe als ganzheıtliche
Lebensgemeinschaft AaUS dem Blick gerat.

Weil die Befürchtungen orofß sind, dafß heiratswillıge Brautpaare die Konsequen-
zen einer rein relig1ösen Trauung unterschätzen, haben die beiden oroßen Kirchen
beschlossen, das, W 4S bisher der Staat vorgeschrieben hat, selbst verordnen, nam-
ıch relig1öse Trauungen VOT der zıvilen Eheschließung verbieten. Die Deutsche
Bischofskontferenz der katholischen Kırche hat dazu auf ihrer etzten Herbstvoll-
versammlung (2008) beschlossen, da{ß künftig Brautpaare, die ULnl eine kırchliche
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Irauung ohne vorhergehende standesamtliche Irauung bıtten, eıne besondere Er-
aubnıs des Ortsbischotfs benötigen, dıe 1n der orm e1nes ‚Nıhiıl obstat“ (nıchts
steht 1m Weg) erteılt wırd ıne zentrale Voraussetzung tür das Nıhıl obstat der reın
kırchlichen Trauung sol]l eıne Erklärung der Brautleute se1n, die S1Ee 1mM Rahmen der
kırchlichen Ehevorbereitung schriftlich abgeben, da{ß s1e ber das Fehlen der recht-
lıchen Wırkungen eıner kiırchlichen Irauung 1mM staatlıchen Bereich (vgl. azZzu
059 GCIC) belehrt worden sınd Noch otten 1St, ob eın Zuwiderhandeln die kırch-
lıche Irauung 1L1UT unerlaubt oder auch ungültıg macht16

Mıt der Eınführung elınes bischöflichen Nıhıiıl obstat hat sıch die Deutsche
Bischofskonferenz offensichtlich die Regelung 1mM Bereich der Osterreichischen
Bischofskonterenz FARE VorbildSIn Osterreich 1ST bereıts 1955 die SORC-
Nannte eintache Pflichtzivilehe eingeführt bzw. das Verbot der kırchlichen Voraus-
au unNg autgehoben worden. uch die österreichischen Bischöfe begegneten dieser
Streichung des Verbots der kırchlichen Voraustrauung sehr vorsichtig un ermahn-
ten die Katholiken eindringlıch, 1n der Regel weıterhın ZUuerst die standesamtliche
Eheschließung vollziehen. Zugleich wurde den Geistlichen verboten, e1gen-
mächtig reıin kirchliche JIrauungen vorzunehmen: S1e mu{fßten vielmehr jeden einzel-
1E  . Fall dem Bischof vorlegen un: dessen Entscheidung 1abwarten.

Aufgrund der steigenden Zahlen VO Brautpaaren, dl€ eıne reıin kirchliche Irau-
ung wünschen, 1St diese allgemeıne Grundsatzregelung selt 1980 1n den einzelnen
österreichischen Diözesen durch „Rıchtlinien“ oder „Weısungen“ tür reıin kıirchli-
che Trauungen erganzt un präzısıiert worden. Damıuıt sollte vermıeden werden, da
„dıe kirchliche TIrauungSabine Demel  Trauung ohne vorhergehende standesamtliche Trauung bitten, eine besondere Er-  laubnis des Ortsbischofs benötigen, die in der Form eines „Nihil obstat“ (nichts  steht im Weg) erteilt wird. Eine zentrale Voraussetzung für das Nihil obstat der rein  kirchlichen Trauung soll eine Erklärung der Brautleute sein, die sıe im Rahmen der  kirchlichen Ehevorbereitung schriftlich abgeben, daß sie über das Fehlen der recht-  lichen Wirkungen einer kirchlichen Trauung im staatlichen Bereich (vgl. dazu c.  1059 CIC) belehrt worden sind. Noch offen ist, ob ein Zuwiderhandeln die kirch-  liche Trauung nur unerlaubt oder auch ungültig mach  eae.  Mit der Einführung eines bischöflichen Nihil obstat hat sich die Deutsche  Bischofskonferenz offensichtlich die Regelung im Bereich der Österreichischen  Bischofskonferenz zum Vorbild genommen. In Österreich ist bereits 1955 die soge-  nannte einfache Pflichtzivilehe eingeführt bzw. das Verbot der kirchlichen Voraus-  trauung aufgehoben worden. Auch die österreichischen Bischöfe begegneten dieser  Streichung des Verbots der kirchlichen Voraustrauung sehr vorsichtig und ermahn-  ten die Katholiken eindringlich, in der Regel weiterhin zuerst die standesamtliche  Eheschließung zu vollziehen. Zugleich wurde den Geistlichen verboten, eigen-  mächtig rein kirchliche Trauungen vorzunehmen; sie mußten vielmehr jeden einzel-  nen Fall dem Bischof vorlegen und dessen Entscheidung abwarten.  Aufgrund der steigenden Zahlen von Brautpaaren, die eine rein kirchliche Trau-  ung wünschen, ist diese allgemeine Grundsatzregelung seit 1980 in den einzelnen  österreichischen Diözesen durch „Richtlinien“ oder „Weisungen“ für rein kirchli-  che Trauungen ergänzt und präzisiert worden. Damit sollte vermieden werden, daß  „die kirchliche Trauung ... im Bewußtsein der Bevölkerung in den Bereich des rein  Privaten verdrängt“ wird, und zugleich umgekehrt „eine Übereinstimmung ‚kirch-  lich getraut — staatlich verehelicht‘ ... angestrebt“ !7 wird. Demzufolge werden rein  kirchliche Trauungen nur zurückhaltend erlaubt. Die Erlaubniskriterien sind in al-  len österreichischen Diözesen ähnlich geregelt. Hiernach ıst wesentlicher Maßstab  für die Erlaubniserteilung die rein religiöse Motivation und Ernsthaftigkeit des  Ehewillens der Brautleute sowie ein nachgewiesener (erheblicher) wirtschaftlicher  Nachteil, den eine standesamtliche Trauung mit sich brächte.  Um diesen wirtschaftlichen Nachteil zu überprüfen, muß das Brautpaar eine  schriftliche Erklärung über seine wirtschaftliche Lage vorlegen. Einige österreichi-  sche Diözesen haben in diesem Zusammenhang die klare Vorgabe gemacht:  „In folgenden Situationen kann, wenn die Prüfung der Umstände es gerechtfertigt erschei-  nen läßt, eine nur kirchliche Trauung gewährt werden:  1. Rentenehen: die Witwe verliert bei einer standesamtlichen Trauung die Rente ihres  Mannes.  2. Studentenehen: wenn Studenten standesamtlich heiraten, haben sie bzw. ihre Eltern oft  wirtschaftliche Nachteile, besonders wenn der eine Partner kein Stipendium bezieht.  3. Junge Eheleute erhalten nach standesamtlicher Eheschließung ein geringeres Karenz-  geld +  121m Bewulflfistsein der Bevölkerung 1n den Bereich des reiın
Privaten verdrängt“ wiırd, und zugleich umgekehrt „eıne Übereinstimmung ‚kırch:
iıch getraut staatlich verehelicht‘Sabine Demel  Trauung ohne vorhergehende standesamtliche Trauung bitten, eine besondere Er-  laubnis des Ortsbischofs benötigen, die in der Form eines „Nihil obstat“ (nichts  steht im Weg) erteilt wird. Eine zentrale Voraussetzung für das Nihil obstat der rein  kirchlichen Trauung soll eine Erklärung der Brautleute sein, die sıe im Rahmen der  kirchlichen Ehevorbereitung schriftlich abgeben, daß sie über das Fehlen der recht-  lichen Wirkungen einer kirchlichen Trauung im staatlichen Bereich (vgl. dazu c.  1059 CIC) belehrt worden sind. Noch offen ist, ob ein Zuwiderhandeln die kirch-  liche Trauung nur unerlaubt oder auch ungültig mach  eae.  Mit der Einführung eines bischöflichen Nihil obstat hat sich die Deutsche  Bischofskonferenz offensichtlich die Regelung im Bereich der Österreichischen  Bischofskonferenz zum Vorbild genommen. In Österreich ist bereits 1955 die soge-  nannte einfache Pflichtzivilehe eingeführt bzw. das Verbot der kirchlichen Voraus-  trauung aufgehoben worden. Auch die österreichischen Bischöfe begegneten dieser  Streichung des Verbots der kirchlichen Voraustrauung sehr vorsichtig und ermahn-  ten die Katholiken eindringlich, in der Regel weiterhin zuerst die standesamtliche  Eheschließung zu vollziehen. Zugleich wurde den Geistlichen verboten, eigen-  mächtig rein kirchliche Trauungen vorzunehmen; sie mußten vielmehr jeden einzel-  nen Fall dem Bischof vorlegen und dessen Entscheidung abwarten.  Aufgrund der steigenden Zahlen von Brautpaaren, die eine rein kirchliche Trau-  ung wünschen, ist diese allgemeine Grundsatzregelung seit 1980 in den einzelnen  österreichischen Diözesen durch „Richtlinien“ oder „Weisungen“ für rein kirchli-  che Trauungen ergänzt und präzisiert worden. Damit sollte vermieden werden, daß  „die kirchliche Trauung ... im Bewußtsein der Bevölkerung in den Bereich des rein  Privaten verdrängt“ wird, und zugleich umgekehrt „eine Übereinstimmung ‚kirch-  lich getraut — staatlich verehelicht‘ ... angestrebt“ !7 wird. Demzufolge werden rein  kirchliche Trauungen nur zurückhaltend erlaubt. Die Erlaubniskriterien sind in al-  len österreichischen Diözesen ähnlich geregelt. Hiernach ıst wesentlicher Maßstab  für die Erlaubniserteilung die rein religiöse Motivation und Ernsthaftigkeit des  Ehewillens der Brautleute sowie ein nachgewiesener (erheblicher) wirtschaftlicher  Nachteil, den eine standesamtliche Trauung mit sich brächte.  Um diesen wirtschaftlichen Nachteil zu überprüfen, muß das Brautpaar eine  schriftliche Erklärung über seine wirtschaftliche Lage vorlegen. Einige österreichi-  sche Diözesen haben in diesem Zusammenhang die klare Vorgabe gemacht:  „In folgenden Situationen kann, wenn die Prüfung der Umstände es gerechtfertigt erschei-  nen läßt, eine nur kirchliche Trauung gewährt werden:  1. Rentenehen: die Witwe verliert bei einer standesamtlichen Trauung die Rente ihres  Mannes.  2. Studentenehen: wenn Studenten standesamtlich heiraten, haben sie bzw. ihre Eltern oft  wirtschaftliche Nachteile, besonders wenn der eine Partner kein Stipendium bezieht.  3. Junge Eheleute erhalten nach standesamtlicher Eheschließung ein geringeres Karenz-  geld +  12angestrebt“ U7 «7Iird. Demzufolge werden rein
kırchliche JIrauungen LLUTL zurückhaltend erlaubt. Die FErlaubniskriterien sınd 1n al-
len österreichischen Diözesen Ühnlich geregelt. Hiernach 1St wesentlicher Ma{istab
für die Erlaubniserteilung die rein relıg1Öse Motivatıon un Ernsthaftigkeit des
Ehewillens der Brautleute SOWI1Ee EInN nachgewiesener (erheblicher) wirtschaftlicher
Nachteıl, den eıne standesamtlıiche Trauung miı1t sıch brächte.

Um diesen wirtschaftlichen Nachteıl überprüfen, mMı das Brautpaar eıne
schriftliche Erklärung ber se1ne wiırtschaftliche Lage vorlegen. Eınıiıge Öösterreicht-
sche Diözesen haben 1n diesem Zusammenhang dıe klare Vorgabe gemacht:

„In folgenden Sıtuationen kann, WECI111 dıe Prüfung der Umstände gerechtfertigt ersche1-
LAr  - läfßt, 1ne LLUTL kırchliche Irauung vewährt werden:

Rentenehen: die Wıtwe verliert b€l eıner standesamtlichen Irauung dıe Rente ıhres
Mannes.

Studentenehen: WCI111 Studenten standesamtlıch heıraten, haben s1e bzw. hre Eltern oft
wirtschaftliche Nachteıle, besonders WE der 1ne Partner keın Stipendium ezieht.

unge FEheleute erhalten nach standesamtlicher Eheschliefsung eın geringeres Karen7z-
geld.“ 18
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In einer zweıten Erklärung mussen die Brautleute bestätigen, da{ß S1€e das
Niıchteintreten bürgerlicher Rechtswirkungen für die angestrebte rein kırchliche
Eheschließung wI1ssen. Diese beiden Erklärungen werden mIiı1t eıner Stel-
lungnahme des zuständıigen kırchlichen Amtsträgers als Gesuch den Erz-)Bı-
schof gerichtet *.

Keıne Option für die Wahlzivilehe als Zukunftsmodell

Die Neue Zürcher Zeıtung titelte August 2008 „Die deutsche Ehe als Kultur-
kampfplatz. 134 Jahre nach der Einführung der Zivilehe vewınnt die kirchliche
Irauung eın wen1g utonomıe zurück.“ 20 Diese Formulierung insınulert, da{ß wWwe1l-
tere Grade der Autonomıie möglıch sınd /7u denken 1St jer das 5System der
Wahlzivilehe, be] der für die Brautleute die Wahlfreiheit zwıischen 1L1UT kırchlicher
oder staatlicher Eheschließungstorm gegeben 1St Sıcherlich lıebaäugeln nıcht wenıge
mi1t der Vorstellung, da{ß MmMI1t dem Wechsel VO der vorgaängıgen ZALE eintachen
Pflichtzivilehe 1U  z) auch d1e Wahlzivilehe 1n oreitbarer ähe 1St So W ar Z-UE Be1-
spıel als Reaktion autf die Abschaffung des Verbots der kırchlichen Voraustrauung
1n Deutschland lesen:

„ ES 1ST der Zeıt, damıiıt aufzuhören, da{ß Chrıisten, Juden oder auch Muslime, L-
ıch gültıg verheiratet se1ın, zweımal heiraten mussen.Ehe light?  In einer zweiten Erklärung müssen die Brautleute bestätigen, daß sie um das  Nichteintreten bürgerlicher Rechtswirkungen für die angestrebte rein kirchliche  Eheschließung wissen. Diese beiden Erklärungen werden zusammen mit einer Stel-  lungnahme des zuständigen kirchlichen Amtsträgers als Gesuch an den (Erz-)Bi-  schof gerichtet!®.  Keine Option für die Wahlzivilehe als Zukunftsmodell  Die Neue Zürcher Zeitung titelte am 4. August 2008: „Die deutsche Ehe als Kultur-  kampfplatz. 134 Jahre nach der Einführung der Zivilehe gewinnt die kirchliche  Trauung ein wenig Autonomie zurück.“? Diese Formulierung insinuiert, daß wei-  tere Grade der Autonomie möglich sind. Zu denken ist hier an das System der  Wahlzivilehe, bei der für die Brautleute die Wahlfreiheit zwischen nur kirchlicher  oder staatlicher Eheschließungsform gegeben ist. Sicherlich liebäugeln nicht wenige  mit der Vorstellung, daß mit dem Wechsel von der vorgängigen zur einfachen  Pflichtzivilehe nun auch die Wahlzivilehe in greifbarer Nähe ist. So war zum Bei-  spiel als Reaktion auf die Abschaffung des Verbots der kirchlichen Voraustrauung  in Deutschland zu lesen:  „Es ist an der Zeit, damit aufzuhören, daß Christen, Juden oder auch Muslime, um staat-  lich gültig verheiratet zu sein, zweimal heiraten müssen. ... (Deshalb) sollte die neue Rege-  lung zum Anlaß genommen werden, in Deutschland das System der obligatorischen Zivil-  eheschließung durch das System der fakultativen Zivileheschließung zu ersetzen.“?!  Doch sowohl von staats- wie auch kirchenrechtlichen Überlegungen aus spre-  chen wichtige Gründe gegen das System der fakultativen Zivilehe:  1. Es kann nicht im Interesse der Kirche liegen, sich auch nur indirekt mit den  bürgerlichen Rechtsfolgen wie Namens-, Vermögens-, Erbrecht usw. belasten zu  wollen. Genau das aber würde mit der Einführung der fakultativen Zivilehe eintre-  ten?:  Denn der „Übergang zum System der fakultativen Zivilehe würde der Kirche zwar den  Vorteil bringen, daß sich Eheschließende mit dem kirchlichen Akt begnügen können. Die  Kirche müßte aber den Nachteil in Kauf nehmen, daß sie in diesem Bereich ihres Handelns  in einer kontrollierbaren Weise an staatliches Recht gebunden wird, etwa dadurch daß ihre  Berechtigung zur Vornahme einer Eheschließung von einer vorherigen Unbedenklichkeits-  «23  erklärung von Seiten einer staatlichen Behörde abhängig gemacht wird.  Dagegen steht aber der Sinn der kirchlichen Trauung, der nicht auf der Ebene des  Zivilrechtlichen anzusiedeln ist, sondern ım „Glaubensentscheid, nicht im Sinn ei-  ner Solidaritätserklärung gegenüber der Kirche, sondern als Selbstvollzug der Kir-  che durch die Ehepartner im Hinblick auf ein gemeinsames Leben ın Glaube, Hoff-  13(Deshalb) sollte dıe LECEUEC Rege-
lung Zzu Anlafß DC  IM werden, 1n Deutschland das 5System der obligatorıschen Zivil-
eheschließung durch das System der takultativen Zıyıleheschließung ersetzen.“

och sowohl VO STAaAatSsS- W1€ auch kırchenrechtlichen Überlegungen A4aUsSs SPIC-
chen wiıchtıige Gründe das System der tfakultativen Zivilehe:

Es ann nıcht 1mM Interesse der Kırche lıegen, sıch auch 1Ur indirekt mıt den
bürgerlichen Rechtsfolgen W1€ Namens-, VermoOgens-, Erbrecht us belasten
wollen. Genau das 1aber wuürde mı1t der Eınführung der takultativen Zivilehe eiıntre-
ten 42

Denn der „UÜbergang J 5>ystem der takultatıven Zivilehe würde der Kırche WAar den
Vorteil bringen, da sıch Fheschliefßende m1t dem kiırchlichen Akt begnügen können. Die
Kirche müßte 1aber den Nachteıl 1ın Kauf nehmen, dafß s1e in diesem Bereich ihres Handelns
ın einer kontrollierbaren Weıse staatliches Recht gebunden wırd, ELWa dadurch da hre
Berechtigung ZUT Vornahme einer Eheschließung VO  a} eiıner vorherigen Unbedenklichkeits-

Derklärung VO Seiten einer staatlıchen Behörde abhängıg gyemacht wird.

Dagegen steht 1aber der Sınn der kiırchlichen Irauung, der nıcht auf der Ebene des
Zivilrechtlichen anzusiedeln 1St, sondern 1mM „Glaubensentscheıid, nıcht 1m Sınn e1-
HeTt Solidaritätserklärung gegenüber der Kirche, sondern als Selbstvollzug der Kır-
che durch die Ehepartner 1mM Hınblick aut eın vemeinsames Leben ın Glaube, off-

13
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HUNS un: Liebe“ Z Wohl AauUus dieser Einsıicht heraus, hat der kırchliche Gesetzgeber
bereıts 1MmM alten W1€e auch 1m Codex ausdrücklich dem Staat die Regelung der
reiın bürgerlichen Rechtswirkungen der Ehe überlassen (vgl. 1016

1059)
[)as System der Wahlzivilehe würde die Eheseelsorge VOTL C un schwere

Aufgaben stellen. Denn dıe darın ZWaT gewährleistete rechtliche Gleichstellung VO

Staat un Kıirche ware zugleich mı1t der Gefahr eınes relig1ösen Indifferentismus
verbunden: die Tatsache, da{ß der standesamtlichen und kırchlichen Irauung die
gleichen bürgerlichen Rechtswirkungen zukommen, könnte auch „sehr leicht die
Gläubigen iırrıgen Auffassung veranlassen, da{ß zwıischen beiden auch 1m (S8:
wıssensbereıich eın wesentlicher Unterschied bestehe“2> Um dieser Getahr wirk-
Sa ENTIgSCSCHNLFELCN können, mü{fßte die Kıiırche ıhren Gläubigen dıe standesamt-
lıche Irauung als Ausdruck des Ungehorsams kirchliche (zesetze verbieten,
ohl der Androhung anderntalls als offentlicher Sünder gelten:

„Während die Gläubigen 1mM 5System der Pflichtzivilehe sıch dem bürgerlichen Akt Y-
zıiehen können, ohne ırgendwıe dıe kırchlichen Bestimmungen ZUu verstoßen,Sabine Demel  nung und Liebe“?, Wohl aus dieser Einsicht heraus, hat der kirchliche Gesetzgeber  bereits im alten wie auch im neuen Codex ausdrücklich dem Staat die Regelung der  rein bürgerlichen Rechtswirkungen der Ehe überlassen (vgl. c. 1016 CIC/1917;  c 1059 CICA983):  2. Das System der Wahlzivilehe würde die Eheseelsorge vor neue und schwere  Aufgaben stellen. Denn die darin zwar gewährleistete rechtliche Gleichstellung von  Staat und Kirche wäre zugleich mit der Gefahr eines religiösen Indifferentismus  verbunden; die Tatsache, daß der standesamtlichen und kirchlichen Trauung die  gleichen bürgerlichen Rechtswirkungen zukommen, könnte auch „sehr leicht die  Gläubigen zur irrigen Auffassung veranlassen, daß zwischen beiden auch im Ge-  wissensbereich kein wesentlicher Unterschied bestehe“?. Um dieser Gefahr wirk-  sam entgegentreten zu können, müßte die Kirche ihren Gläubigen die standesamt-  liche Trauung als Ausdruck des Ungehorsams gegen kirchliche Gesetze verbieten,  wohl unter der Androhung andernfalls als öffentlicher Sünder zu gelten:  „Während die Gläubigen im System der Pflichtzivilehe sich dem bürgerlichen Akt unter-  ziehen können, ohne irgendwie gegen die kirchlichen Bestimmungen zu verstoßen, ... (wäre)  ım System der Wahlzivilehe der Abschluß der Zivilehe stets schwerer Ungehorsam gegen die  kirchlichen Gesetze.“ 26  3. Für den Staat sprechen vor allem die Gründe der Rechtssicherheit, Rechtsein-  heitlichkeit wie auch Rechtsklarheit gegen die Einführung der fakultativen Zivilehe.  Da die Eheschließung ein Vorgang ist, bei dem ein öffentliches Organ das Vorliegen  der Voraussetzungen und den Vollzug der Handlung beurkundet?, müßten Krite-  rien dafür festgelegt werden, „welche Gemeinschaften und Verbände — außer den  großen christlichen Kirchen, den jüdischen Gemeinden usw. - ‚trauungsberechtigt‘  sein sollten: auch die Gewerkschaften, die Freidenkerverbände, alle Körperschaften  des öffentlichen Rechts?“2® Erhielten nur bestimmte öffentliche Institutionen das  staatliche Trauungsrecht, entstünde eine Rechtsungleichheit, würden aber alle Ein-  richtungen öffentlichen Rechts für trauungsberechtigte Organe erklärt, stünde der  Rechtsunsicherheit Tür und Tor offen. Denn durch die Vielzahl der Quasistan-  desämter könnte der Staat seine ordnungspolitische Aufgabe, d.h. die Aufsichts-  kontrolle, daß keine illegalen Ehen geschlossen werden, praktisch nicht mehr wahr-  nehmen.  Die katholische Kirche scheint — zumindest im Bereich der Deutschen und Öster-  reichischen Bischofskonferenz — im System der vorgängigen Pflichtzivilehe am ehe-  sten gewährleistet zu sehen, daß die Institution der Ehe zum einen staatsrechtlich ab-  gesichert ist und zum anderen ihre spezifisch religiöse Eigenart entfalten kann. In der  vorgängigen Pflichtzivilehe kommt durch die Zuordnung, aber auch Unterschieden-  heit von standesamtlicher und kirchlicher Trauung die „Mehrdimensionalität des ei-  nen Eheabschlusses“?? deutlich zum Ausdruck, nämlich die bürgerlich-rechtliche  und die religiös-sakramentale Dimension der Ehe; diese „beiden Dimensionen ...  14(ware)
1M 5System der Wahlzivilehe der Abschlufß der Zivilehe schwerer Ungehorsam die
kırchlichen esetze.“

Fur den Staat sprechen VOTLT allem die Gründe der Rechtssicherheıt, Rechtsein-
heitlichkeit Ww1€e auch Rechtsklarheit dıie Einführung der takultatıven Zivilehe.
Da die Eheschließung eın Vorgang 1St, be] dem e1in öffentliches Urgan das Vorliegen
der Voraussetzungen un: den Vollzug der Handlung beurkundet?’/, mü{fßten Krıte-
rien dafür testgelegt werden, „welche Gemeiinschaften und Verbände außer den
oroßen christlichen Kırchen, den jüdischen Gemeinden us  z ‚trauungsberechtigt‘
seın sollten: auch dıe Gewerkschaften, die Freidenkerverbände, alle Körperschaften
des öffentlichen Rechts?“ 28 Erhielten 1Ur estimmte oöffentliche Instıtutionen das
staatlıche Trauungsrecht, entstünde eıne Rechtsungleichheit, wuürden aber alle Eın-
richtungen öffentlichen Rechts für trauungsberechtigte Urgane erklärt, stünde der
Rechtsunsicherheit Tuür und Tlor otften Denn durch die Vielzahl der Quasıstan-
desämter könnte der Staat seıne ordnungspolitische Aufgabe, die Aufsichts-
kontrolle, da{ß keine ıllegalen Ehen geschlossen werden, praktisch nıcht mehr wahr-
nehmen.

Die katholische Kırche scheıint zumındest 1m Bereich der Deutschen und Oster-
reichıischen Bischofskonferenz 1mM 5System der vorgangıgen Pflichtzivilehe ehe-
Sten gewährleistet sehen, da{fß dıe Institution der Ehe FAGE einen staatsrechtlich ab-
gesichert 1St und Zzum anderen ıhre spezifisch relıg1öse Eıgenart entfalten annn In der
vorgangıgen Pflichtzivilehe kommt durch die Zuordnung, aber auch Unterschieden-
eıt VO  - standesamtlicher un! kırchlicher Irauung die „Mehrdimensionalıtät des e1-
NenNn Eheabschlusses“?? deutlich ZUu Ausdruck, nämlıch die bürgerlich-rechtliche
und die relig1ös-sakramentale Dımension der Ehe: diese „beıiden DimensionenSabine Demel  nung und Liebe“?, Wohl aus dieser Einsicht heraus, hat der kirchliche Gesetzgeber  bereits im alten wie auch im neuen Codex ausdrücklich dem Staat die Regelung der  rein bürgerlichen Rechtswirkungen der Ehe überlassen (vgl. c. 1016 CIC/1917;  c 1059 CICA983):  2. Das System der Wahlzivilehe würde die Eheseelsorge vor neue und schwere  Aufgaben stellen. Denn die darin zwar gewährleistete rechtliche Gleichstellung von  Staat und Kirche wäre zugleich mit der Gefahr eines religiösen Indifferentismus  verbunden; die Tatsache, daß der standesamtlichen und kirchlichen Trauung die  gleichen bürgerlichen Rechtswirkungen zukommen, könnte auch „sehr leicht die  Gläubigen zur irrigen Auffassung veranlassen, daß zwischen beiden auch im Ge-  wissensbereich kein wesentlicher Unterschied bestehe“?. Um dieser Gefahr wirk-  sam entgegentreten zu können, müßte die Kirche ihren Gläubigen die standesamt-  liche Trauung als Ausdruck des Ungehorsams gegen kirchliche Gesetze verbieten,  wohl unter der Androhung andernfalls als öffentlicher Sünder zu gelten:  „Während die Gläubigen im System der Pflichtzivilehe sich dem bürgerlichen Akt unter-  ziehen können, ohne irgendwie gegen die kirchlichen Bestimmungen zu verstoßen, ... (wäre)  ım System der Wahlzivilehe der Abschluß der Zivilehe stets schwerer Ungehorsam gegen die  kirchlichen Gesetze.“ 26  3. Für den Staat sprechen vor allem die Gründe der Rechtssicherheit, Rechtsein-  heitlichkeit wie auch Rechtsklarheit gegen die Einführung der fakultativen Zivilehe.  Da die Eheschließung ein Vorgang ist, bei dem ein öffentliches Organ das Vorliegen  der Voraussetzungen und den Vollzug der Handlung beurkundet?, müßten Krite-  rien dafür festgelegt werden, „welche Gemeinschaften und Verbände — außer den  großen christlichen Kirchen, den jüdischen Gemeinden usw. - ‚trauungsberechtigt‘  sein sollten: auch die Gewerkschaften, die Freidenkerverbände, alle Körperschaften  des öffentlichen Rechts?“2® Erhielten nur bestimmte öffentliche Institutionen das  staatliche Trauungsrecht, entstünde eine Rechtsungleichheit, würden aber alle Ein-  richtungen öffentlichen Rechts für trauungsberechtigte Organe erklärt, stünde der  Rechtsunsicherheit Tür und Tor offen. Denn durch die Vielzahl der Quasistan-  desämter könnte der Staat seine ordnungspolitische Aufgabe, d.h. die Aufsichts-  kontrolle, daß keine illegalen Ehen geschlossen werden, praktisch nicht mehr wahr-  nehmen.  Die katholische Kirche scheint — zumindest im Bereich der Deutschen und Öster-  reichischen Bischofskonferenz — im System der vorgängigen Pflichtzivilehe am ehe-  sten gewährleistet zu sehen, daß die Institution der Ehe zum einen staatsrechtlich ab-  gesichert ist und zum anderen ihre spezifisch religiöse Eigenart entfalten kann. In der  vorgängigen Pflichtzivilehe kommt durch die Zuordnung, aber auch Unterschieden-  heit von standesamtlicher und kirchlicher Trauung die „Mehrdimensionalität des ei-  nen Eheabschlusses“?? deutlich zum Ausdruck, nämlich die bürgerlich-rechtliche  und die religiös-sakramentale Dimension der Ehe; diese „beiden Dimensionen ...  1414
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bılden die eiıne Ehe, die als eıne einzZ1IgeE Wirklichkeit gelebt werden mufß, 1aber ın
Schritten eingegangen wırd“ 50 In diesem Sınn bılden die bürgerliche und kirchliche
Irauung „eIn gestrecktes (GGanzes“ das für 1mM Glauben lebendige katholische hri-
sten JCESE mı1t der kırchlich vorgeschriebenen orm eiınem inneren Abschlufß
kommt“ 51

Denn durch die Ziviltrauung erklären die Brautleute, „dafßs S1e den Eintrıitt der MI1t
der bürgerlichen Ehe verbundenen Rechtsfolgen wünschen“ SZ un S1Ce erfüllen da-
mı1t ıhre Pflicht als Staatsbürger, die dazu VO Staat festgelegten Rechtstörmlichkei-
ten einzuhalten. Miıt der kırchlichen Irauung aber bekennen S1€, da{fß S1e das VO

weltanschaulich neutralen Staat VO den II Naturrecht ogrundgelegten Eckgrößen
der Einheit un: Unautlöslichkeit der FEhe abgesehen ınhaltlich offengelassene un
offenzulassende Rechtsgebilde der Ehe® 1m christlichen Sınn verstehen und gestal-
ten wollen, näamlich als eıne Wiırklichkeit, die AUS der Gottesgemeinschaft und auf
S1Ce hın lebt,; als Sakrament.

Dieser Auffassung Bahgl V@I: allem dann zugestimmt werden, WE dıe vorgangıge
Pflichtzivilehe künftig nıcht einseıt1g VO Staat verordnet, sondern VO Staat un
katholischer Kıirche gemeınsam als verpflichtend erklärt wırd Z Beıispıel 1n e1-
II Konkordat und WEeE111 dabe1 zugleich alle bisher durch eıne zıvıle Ehe-
schließung entstehenden finanziellen Nachteile (Wegtall der Wıtwenrente, des
Bafögs An beseıtigt werden.
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